
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1991/9/25 9ObA192/91
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.09.1991

Norm

ABGB §1162 II

AngG §27 A6

GewO 1859 §82

Rechtssatz

Keine schlüssige Rücknahme der Entlassungserklärung mit Zustimmung des Arbeitnehmers, wenn der Arbeitgeber den

Arbeitnehmer noch au7ordert, dringende Tätigkeiten noch durchzuführen (hier: den Lastkraftwagenzug noch zur

Entladung zu bringen, dann an einem anderen Ort abzuliefern und die Schlüssel abzugeben). (§ 48 ASGG).

Entscheidungstexte

9 ObA 192/91

Entscheidungstext OGH 25.09.1991 9 ObA 192/91

Schlagworte

SW: Auto, Angestellte, stillschweigend, konkludent, Zurücknahme, Aufhebung, einvernehmlich, einverständlich,

Erklärung, Ausspruch, Einvernehmen, Einverständnis, Ende, Beendigung, vorzeitige Auflösung, Auslegung,

Interpretation, Dienstverhältnis, Arbeitsverhältnis, Aufforderung, Weisung, Anweisung, Anordnung, Entladen
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